
)64 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für soziale Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Dezember 

1969, betreffend ein Bundesgesetz über den Dienstvertrag 

der Hausbesorger (Hausbesorgergesetz) 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß·des National­

rates über ein neuesHausbesorgergesetz werden jene Ver-
.'. 

änderungen berücksic·htigt, die sich im Arbeitsrecht, im 

Wohnungswesen und der Wohnbautechnik vollzogen haben. Da 

Wohnungseigentumsverhältnisse stark an Bedeutung gewonnen 

haben, wurden die zu sehr auf Mietverhältnisse abge­

stimmten Rechtsbegriffe der geltenden Hausbesorgerordnung 

entsprechend modifiziert. Eine \V'esentliche Neuerung stellt 

der vorgeschlagene bundeseinheitliche räumliche Geltungs­

bereich dar. Auch wird für die Hausbesorger ein 13. und 

14. Entgelt als Urlaubszuschuß bzw. als \.Jeihnachts­
remuneration- vorgesehen. 

Der Ausschuß für soziale Angelegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 15. ·Dezember 

1969 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für soziale Angelegenheiten den Antrag, der Bundesrat wolle 

beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

11. Dezember 1969, betreffend ein Bundesgesetz über den 

Dienstvertrag der Hausbesorger (Hausbesorgergesetz), wird 

kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 15. Dezember 1969 

Maria Hag lei t n e r 
Berichterstatter 

Maria M atz n e r 
Obmann 
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